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§ 1 der Jugendspielordnung
1.1 Zweck der Jugendspielordnung ist es, einheitliche Richtlinien für den gesamten

Jugendspielbetrieb innerhalb des Verbandsgebietes zu schaffen, soweit diese
nicht durch allgemeine Bestimmungen der Bundesjugendspielordnung gegeben
sind.

1.2 Aufgabe des Jugendausschusses ist es, darauf zu achten, daß die Jugendspiel-
ordnung eingehalten wird.

1.3 Soweit die Jugendspielordnung keine spezielle Regelung enthält, gilt die Ver-
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bandsspielordnung des SVV (vgl. § 22.1 VSpO).

§ 2 Aufgabenbereich
2.1 Die JSpO regelt den Spielbetrieb innerhalb der SVJ. Zum Spielbetrieb gehören:

Meisterschaftsspiele
Qualifikationsturniere
Endrundenturniere
Jugendpokalspiele

§ 3 Spielregeln
3.1 Für den gesamten Spielbetrieb gelten die internationalen Volleyballspielregeln mit

Änderungen im U16, U14-, U13- und U12-Jugendbereich nach Richtlinien des
JSpA.

3.2 Die Rundenspiele der U20- und U18 -Jugend gehen über 3, die der U16-, U14-,
U13- und U12-Jugend gehen über 2 Gewinnsätze. Falls es die Spielplan-
gestaltung (z.B. 3 Spiel-3er-Begegnungen) erfordert, kann bei der U20- und U18-
Jugend ebenfalls über 2 Gewinnsätze gespielt werden. Die Zahl der Sätze wird
vom Jugendausschuß nach der Klasseneinteilung festgelegt und ist den Mann-
schaften mit dem Spielplan mitzuteilen. Bei Qualifikations- bzw. Endturnieren kann
auch über 2 Gewinnsätze gespielt werden. In diesem Fall entscheidet der zustän-
dige Klassenleiter. In Ausnahmefällen sind auch 2 Sätze möglich. Dies entschei-
det der Jugendausschuß.

3.3 Jugendmannschaften sollen an einem Tag höchstens 4 Spiele über 2 Gewinnsät-
ze oder 3 Spiele über 2 Gewinnsätze und 1 Spiel mit 3 Gewinnsätzen durchfüh-
ren.

3.4 Die Netzhöhe richtet sich nach den Richtlinien des Bundesspielbetriebes und
beträgt für:

Jahrgang männlich weiblich
U20 - Jugend 2,43 m 2,24 m
U18 - Jugend 2,35 m 2,24 m
U16 - Jugend 2,24 m 2,20 m
U14 - Jugend 2,15 m 2,15 m
U13 - Jugend 2,10 m 2,10 m
U12 - Jugend 2,05 m 2,05 m

§ 4 Spieljahr
Das Spieljahr beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni.
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§ 5 Altersklassen
Die Altersklassen richten sich nach den Stichtagen der Bundesjugendspielordnung. Die
Stichtage werden mit der Ausschreibung zu jeder neuen Spielrunde den Vereinen vom
Jugendwart (JW) mitgeteilt.

§ 6 Leistungsklassen
6.1 Alle gemeldeten Jugendmannschaften werden in Bezirksklassen eingeteilt. (nach

Möglichkeit in regional zusammengefaßte Klassen).
6.2 Melden für eine Spielrunde einer Altersklasse weniger als 4 Mannschaften, so

spielen die gemeldeten Mannschaften in der höheren Altersklasse mit.
6.3 Spielen 2 oder mehrere Mannschaften eines Vereines in einer Altersklasse,

werden sie wie Mannschaften verschiedener Vereine behandelt. Bei Teilnahme an
der Saarlandmeisterschaft ist für jede dieser Mannschaften am Spieltag dem
Ausrichter eine Mannschaftsmeldeliste zu übergeben. In der nächsten Runde ist
ein Wechsel zu einer der anderen Mannschaften desselben Vereines nur den
Spielern möglich, deren Mannschaft in der Qualifikationsrunde ausgeschieden ist.

§ 7 Klassenzugehörigkeit
7.1 Die Klassenzugehörigkeit einer von einem Verein gemeldeten Mannschaft ergibt

sich jährlich neu und hängt bei der Meldung von mindestens 4 Mannschaften für
die jeweilige Altersklasse ab von:
a) der altersmäßigen Zusammensetzung der Mannschaft,
b) ob eine Klasse für die Altersklasse zustande kommt.

7.2 Für die U20-Jugend bis zur U12-Jugend wird parallel zu einer Bezirksklassenrun-
de eine Saarlandmeisterschaft angeboten. Jeder Verein kann entweder für die Be-
zirksklassenrunde oder das Saarlandmeisterschaftsturnier oder für beides mel-
den.

7.3 Die Bedingungen zum Erhalt des Jugendnachweises gemäß VSpO § 12.3 gelten
als erfüllt, wenn ein Verein mit mindestens einer gleichgeschlechtlichen Jugend-
mannschaft der Klassen U20-U12 an der im SVV angebotenen Jugendspielrunde
teilnimmt.

7.4 In den Klassen U13 bis U20 wird das Saarlandmeisterschaftsturnier jeweils mit
max. 6 Mannschaften gespielt. In Ausnahmefällen kann die Anzahl durch den
Jugendausschuss auf max. 8 erhöht werden. Die beiden erstplatzierten Vereine
des Saarlandmeisterschaftsturniers sind für die Südwestmeisterschaften qualifi-
ziert.

7.4.1 Die Ausrichter von Saarlandmeisterschaften sind für das Endturnier qualifiziert.
Über die Vergabe der Ausrichtung einer Saarlandmeisterschaft entscheidet der
Jugendausschuss.

7.4.2 Soweit nicht bereits nach 7.4.1 qualifiziert, sind die Erst- und Zweitplatzierten von
Saarlandmeisterschaften für das Endturnier dieser Altersklasse im Folgejahr
qualifiziert.  Bei Verzicht ist ein Nachrücken durch einen der Nächstplatzierten
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nicht möglich.
 7.4.3 Melden sich in den Klassen U13 bis U20 mehr als 6 Mannschaften für das

Saarlandmeisterschaftsturnier, sind Qualifikationsspiele erforderlich.

§ 8 Spielberechtigung
8.1 Zum Einsatz bei Spielen im Geltungsbereich der JSpO können nur Jugendliche

kommen, die spielberechtigt sind. Für die Spielberechtigung ist ein gültiger Ju-
gendspielerpass erforderlich.
Ein Pass ist gültig, wenn er die Zulassung durch die Landespassstelle hat. Für die
Bezirksklassenrunde ist zusätzlich ein Sichtvermerk des Klassenleiters notwendig.

8.2 Liegt der gültige Jugendspielerpass bis Abschluss des Spielberichtsbogens nicht
vor, muß sich der/die Spieler/in durch einen amtlichen Lichtbildausweis legitimie-
ren. Ein Nachreichen des Jugendspielerpasses ist in diesem Fall nicht erforder-
lich.

8.3 Für den gültigen Jugendspielerpass gilt die Paßordnung des SVV.
8.4 An den ersten beiden Spieltagen eines Spieljahres kann ein/e Spieler/in nur in der

Leistungsklasse eingesetzt werden, in der er/sie gemeldet wurde.
8.5 Nach dem zweiten Saisonspiel ist ein Hinaufspielen in eine höhere Leistungs-

klasse. möglich. Der/die Spieler/in ist nach Beteiligung an zwei Spielen in der
neuen Klasse festgespielt.

8.6 Ein Hinabspielen in eine niedrigere Leistungsklasse ist nach Aussetzen an zwei
Spielen in der ehemaligen Klasse erlaubt.

8.7 Eine Ausländerbeschränkung für Jugendliche gibt es nicht.
8.8 Bei der U16-Jugend bis U12-Jugend können Mix-Mannschaften in den männ-

lichen Spielklassen teilnehmen. Es muss mindestens ein männlicher Spieler auf
dem Feld stehen. Bei der Ausschreibung der Spielrunde ist zu unterteilen in
männlich, männlich-mix und weiblich. Falls für männlich und männlich-mix jeweils
mindestens 5 Mannschaftsmeldungen vorliegen, kann die Spielrunde in einer
Klasse männlich und in einer Klasse männlich-mix durchgeführt werden. In der
Spielklasse männlich dürfen keine weiblichen Spielerinnen teilnehmen.

8.9 Bei den Saarlandmeisterschaften der U20- bis U14-Jugend sind nur gleichge-
schlechtliche Mannschaften spielberechtigt. Dies gilt auch für eventuelle Qualifika-
tionsturniere.

§ 9 Vereinswechsel
9.1 Ein gültiger Vereinswechsel liegt vor, wenn der bisherige Verein die Freigabe er-

teilt und der neue Verein die Mitgliedschaft im Spielerpaß bescheinigt hat.
9.2 Weiteres regeln die Ordnungen des SVV.

§ 10 Wartezeit und Spielsperren
10.1 Für den Jugendspielverkehr ist die Spielberechtigung für einen neuen Verein bei
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einem Wechsel bis zum 31.12. des laufenden Spieljahres an eine Wartezeit von 3
Monaten gebunden, bei einem Wechsel nach dem 31.12. des laufenden
Spieljahres an eine Wartezeit von 6 Monaten.
Die Wartezeit bei Vereinswechsel beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem der/die
Spieler/in die Freigabe erhält, sie endet spätestens mit dem laufenden Spieljahr.
Während der Wartezeit darf der/die Spieler/in an keinen Pflichtspielen der SVJ
teilnehmen. Bei Spielsperren, die von einer Rechtsinstanz verhängt worden sind,
gilt dies zusätzlich für Repräsentationsspiele.

10.2 Vereinswechsel ohne Wartezeit sind nur im Monat Juli möglich.

§ 11 Organisation des Spielbetriebes
11.1 Rechtzeitig vor Beginn der Spielrunde werden die Vereine vom JSpW dazu aufge-

fordert, ihre Mannschaftsmeldungen abzugeben.
11.2 Die Meldung beinhaltet: Anzahl der Mannschaften, Altersklassen für männliche,

weibliche und männlich-mixed Jugendmannschaften.
11.3 Der Jugendausschuß teilt je nach Anzahl der Mannschaften in Bezirksklassen ein

und organisiert eventuell erforderliche Qualifikationsturniere.
11.4 Die Zusammensetzung der Bezirksklassen erfolgt nach Möglichkeit nach dem

Prinzip der kürzesten Fahrtwege.
11.5 Die Klassenstärke wird nach Möglichkeit für alle Klassen auf 6 Mannschaften fest-

gelegt. Ist diese Anzahl nicht einzuhalten, obliegt die Festlegung dem Jugendaus-
schuß.

11.6 Spielbeginn ist an den veröffentlichten Spieltagen wahlweise um 10.00 Uhr oder
zwischen 14.00 und 15.00 Uhr. Andere Anfangszeiten können die Gastgeber nur
beantragen, wenn das schriftliche Einverständnis der Gastmannschaften vorliegt.
Hallenöffnung ist spätestens 1 Stunde vor Spielbeginn.

11.7 Der Spielplan wird vom Klassenleiter erstellt. Er enthält Zeit, Ort und Spielpaarun-
gen. Grundlage sind die beim Klassenleiter eingegangenen Angaben, zu denen
auch Wegbeschreibungen zu den Spielhallen gehören. Bei fehlenden Angaben
wird der Spielbeginn vom Klassenleiter auf 10.00 Uhr festgesetzt. Nur innerhalb
von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Spielplanes können Einwände beim
Klassenleiter vorgebracht werden.

11.8 Bei fehlender Hallenangabe sind die Gastmannschaften mit einer Frist von
mindestens 10 Tagen einzuladen. Der Klassenleiter ist mit gleicher Frist schriftlich
zu informieren. Maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist der Eingang beim
Klassenleiter. Geht die Einladung bei einem Gast nicht oder nicht rechtzeitig ein,
so hat er sich über den Eingang beim Klassenleiter zu erkundigen. Unterbleibt die
rechtzeitige Benachrichtigung, wird bei Nichtantreten der Gastmannschaften auf
Spielverlust für den Ausrichter erkannt. Fallen bei berechtigtem Nichtantreten der
Gastmannschaften Spiele dieser Mannschaften untereinander aus, so hat der
Ausrichter alle damit in Zusammenhang stehenden Kosten zu tragen.

11.9 Werden Meisterschaften in Turnierform ausgetragen, ist ein Nachreichen
fehlender Jugendspielerpässe nicht möglich.

11.10 Der Ausrichter ist verpflichtet, der Gastmannschaft mindestens 6 Bälle zum Ein-
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spielen zur Verfügung zu stellen.
11.11 Die Spiele sind pünktlich laut Spielplan anzupfeifen. Verspäteter Spielbeginn ist

vom Schiedsgericht auf dem Spielberichtsbogen zu begründen. Die Schiedsrichter
haben unaufgefordert die Schiedsrichterausweise vor dem Spiel beim Anschreiber
zu hinterlegen.

11.12 Spielverlegungen sind beim Klassenleiter mindestens 14 Tage vor dem geplanten
Termin schriftlich zu beantragen. Dem Antrag sind beizufügen:
a) Angaben über den neuen Termin, die Spielhalle und den Spielbeginn
b) die schriftlichen Einverständniserklärungen der beteiligten Mannschaften,
c) Beweise für den Spielverlegungsgrund.
Die Anordnung über die Spielverlegung ergeht ausschließlich vom Klassenleiter.
Er kann in ganz besonderen Fällen von diesem Verfahren abweichen (höhere
Gewalt u.ä.). Spielverlegungen, die nicht vom Klassenleiter angeordnet sind, sind
ungültig. Der Klassenleiter hat die Spiele für alle beteiligten Mannschaften mit
ungünstigstem Satz und Ballverhältnis als verloren zu werten. Eine zeitliche
Verschiebung der Spiele, auch am gleichen Spieltag, ist eine Spielverlegung. Ein
Wechseln der Spielhalle ist jedoch nicht als Spielverlegung zu behandeln.

11.13 Finden in einer Halle zwei Spiele hintereinander statt, so muss dem Ausrichter die
Halle ab Spielbeginn mindestens 3 1/2 Stunden zur Verfügung stehen.

§ 12 Schiedsrichtereinsatz und Wettkampfgericht
12.1 Jede gemeldete Mannschaft muss entsprechend dem Spielplan ein komplettes

Schiedsgericht stellen. Das Schiedsgericht hat dafür zu sorgen, daß die Bedie-
nung der Anzeigetafel sichergestellt ist. Das Schiedsgericht hat mindestens 15 Mi-
nuten vor Spielbeginn zu erscheinen.

12.2 Die erforderliche Schiedsrichterqualifikation wird den Vereinen zu Beginn der Sai-
son mitgeteilt.

12.3 Muss ein Spiel wegen Nichterscheinen des Schiedsrichters neu angesetzt wer-
den, so hat der zur Gestellung verpflichtete Verein die Kosten zu tragen. Die Kos-
ten richten sich nach der Finanzordnung des SVV. Die Kostenrechnung ist zur
Überprüfung dem verursachenden Verein über den Klassenleiter zuzusenden. Es
werden nur üblich anfallende Kosten erstattet; sie sind nachzuweisen. Pro Mann-
schaft werden für die Fahrtkosten maximal 3 Pkws anerkannt. Bei Nichtzahlung
(Fristsetzung durch den Klassenleiter) kann der Verein aus dem Spielbetrieb
ausgeschlossen werden.

12.4 Bei Nichterscheinen des Schiedsgerichts hat der Ausrichter den Klassenleiter un-
verzüglich zu benachrichtigen.

12.5 Ist bei einem angesetzten Pflichtspiel das Schiedsgericht nicht erschienen und
sind neutrale, lizensierte Schiedsrichter bereit zu pfeifen, so muss das Spiel unter
deren Leitung durchgeführt werden. Auch wenn sich die beiden Mannschaften auf
ein Schiedsgericht aus ihren Reihen einigen, kann das Spiel durchgeführt werden.

12.6 Bei Meisterschaften in Turnierform besteht das Wettkampfgericht aus je einem
Vertreter der Vereine und einem Mitglied des JA. Bei Protesten, die innerhalb
einer 1/2 Stunde nach Bekanntwerden des Protestgrundes eingelegt werden
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müssen, haben Beteiligte kein Stimmrecht.

§ 13 Nichtantreten
13.1 Tritt eine Mannschaft nicht an, so hat der 1. Schiedsrichter dies im Spielberichts-

bogen zu vermerken. Die angetretene Mannschaft ist im Spielberichtsbogen na-
mentlich einzutragen. Geht dem Klassenleiter kein Spielberichtsbogen über das
ausgefallene Spiel zu, wird dieses für beide Mannschaften als verloren gewertet.
Im übrigen wertet der Klassenleiter das Spiel für die nicht angetretene Mannschaft
mit ungünstigstem Satz- und Ballverhältnis für verloren. Eine Mannschaft gilt als
nicht angetreten, wenn sie 15 Minuten nach der im Spielplan angegebenen
Anfangszeit nicht spielbereit ist. Findet das erste Spiel nicht statt, so gilt für das
zweite Spiel eine weitere Einspielzeit von 40 Minuten. Die Entscheidung kann
aufgehoben werden, wenn Ausbleiben, Unvollständigkeit oder Verspätung durch
höhere Gewalt eingetreten sind und nachgewiesen wurden.

13.2 Eine Mannschaft, die während einer Meisterschaftsrunde an 3 Spieltagen nicht
angetreten ist, wird vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Mannschaften, die an 3
Spieltagen ältere, als der jeweiligen Altersklasse entsprechende Spieler eingesetzt
haben, werden ebenfalls vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Wird eine Mannschaft
vom Spielbetrieb oder einer Saarlandmeisterschaft zurückgezogen oder aus vor-
genannten Gründen vom Spielbetrieb ausgeschlossen, so zählt diese Mannschaft
nicht als Jugendnachweis.

§ 14 Spielberichte
14.1 Für die Aufschreibung von Pflichtspielen der Altersklassen U20- und U18-Jugend

dürfen im Bereich der SVJ nur internationale Spielberichtsbogen verwendet wer-
den. Sie sind vom Ausrichter zu stellen. Gastmannschaften können Durchschriften
verlangen. Bei Meisterschaften in Turnierform können auch vom JA bestimmte
und genehmigte Spielberichtsbögen verwendet werden.

14.2 Die Ausrichter sind dafür verantwortlich, daß die Spielberichte bis zum 3. Tag
nach dem jeweiligen Spielen beim Klassenleiter vorliegen.

14.3 Der Ausrichter ist auch verpflichtet, die Durchschläge der Spielberichtsbogen min-
destens 6 Wochen aufzubewahren.

14.4 In den Altersklassen U16-U12 dürfen nur die vom JA bestimmten Spielberichtsbö-
gen verwendet werden. Die Spielberichtsbögen sind vom Ausrichter zu stellen.

§ 15 Wertung der Spiele
15.1 Die Wertung der Spiele nimmt der Klassenleiter anhand der Spielberichtsbögen

vor.
15.2 Zur Ermittlung der Rangfolge in Spielrunden und bei Turnieren erhalten gewinnen-

de Mannschaften 2 Pluspunkte(2:0), verlierende und nicht angetretene Mannscha-
ften 2 Minuspunkte.
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15.3 Bei Punktgleichheit von 2 oder mehr Mannschaften entscheidet die Satzdifferenz
(Subtraktionsverfahren) über die Platzierung. Bei gleicher Satzdifferenz zählt
zunächst die Anzahl der gewonnenen Sätze.

15.4 Bei Punktgleichheit und gleicher Satzdifferenz von 2 oder mehr Mannschaften ent-
scheidet die Balldifferenz (Subtraktionsverfahren) über die Platzierung. Bei glei-
cher Balldifferenz zählt die Anzahl der gewonnenen Bälle.

15.5 Ergibt sich nach Anwendung von § 15.3 bis 4 ein Gleichstand für 2 oder mehr
Mannschaften, müssen diese Mannschaften nochmals gegeneinander spielen.
Die Entscheidungsspiele sind dann maßgebend für die Platzierung.

15.6 Bei Abmeldung bzw. Ausschluß sind alle bisher ausgetragenen Spiele der betrof-
fenen Mannschaft zu annullieren.

§ 16 Jugendspielgemeinschaften
16.1 Zur Teilnahme am Spielbetrieb der SVJ sind auch Jugendspielgemeinschaften be-

rechtigt.
16.2 Zur Meldung einer Jugendspielgemeinschaft bedarf es keiner neuen Vereinsgrün-

dung. Die Jugendspieler bleiben Mitglieder ihres Heimatvereins. Sie erhalten led-
iglich die Berechtigung, vom 1.7. -30.6 des Folgejahres in einer Jugendspielge-
meinschaft zu spielen. Das Spielen in einer Jugendspielgemeinschaft schließt
nicht aus, dass der Jugendspieler in seinem Heimatverein auch in einer aktiven
Klasse spielt. Auf überregionaler Ebene sind solche Jugendspielgemeinschaften
nicht startberechtigt. Jugendspielgemeinschaften sind für die Saarlandmeister-
schaften und Qualifikationsturniere für die Saarlandmeisterschaften nicht startbe-
rechtigt.

16.3 Die Meldung einer Jugendspielgemeinschaft erfolgt auf einem normalen Melde-
formblatt unter Angabe des federführenden Vereins.

§ 17 Strafen
17.1 Im Jugendspielbetrieb treffen spielleitende Stellen (Jugendwart, Klassenleiter)

kraft Amtes innerhalb von drei Wochen rechtsmittelfähige Entscheidungen, wenn
sie Verstöße gegen die JSpO und andere um Spielverkehr geltende Ordnungen
feststellen. Für jeden Ordnungsstrafenbescheid sind 3,00 € Verfahrenskosten
festzusetzen.

17.2 Strafenkatalog

17.2.1 Spielen ohne Spieler-/Jugendspielerpass 3,00 €
17.2.2 im Höchstfall 8,00 €

17.2.3 Spielen ohne Spielberechtigung pro Spieler/in 5,00 €

17.2.4 Nichteinsenden eines Spielberichtsbogens bzw. Verwendung 10,00 €
eines nicht vom JA genehmigten Formulars
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17.2.5 Nicht ordnungsgemäß ausgefüllter Spielberichtsbogen 3,00 €
17.2.6 Verspätete Einsendung eines Spielberichtsbogens 5,00 €

17.2.7 Nicht ordnungsgemässe Spielanlage (Fehlen der Anzeigetafel, 13,00 €
Aufschlagraum, Angriffslinie, verspäteter Netzaufbau usw.)

17.2.8 Fehlen der Trikotnummer, nichteinheitliche Spielbekleidung 3,00 €
pro Spieler/in

17.2.9 Nichtantreten einer Mannschaft, wenn Spielverlust die Folge war 15,00 €
Nichtantreten im Wiederholungsfall 26,00 €
Diese Strafen werden nicht verhängt, wenn die nicht angetretene
Mannschaft ein ordnungsgemäßes Schiedsgericht stellt.

17.2.10 Nichtgestellung des Schiedsgerichtes 15,00 €

17.2.11 Verspätetes Antreten des Schiedsgerichtes 5,00 €

17.2.12 Nichtausreichende Schiedsrichterlizenz 8,00 €

17.2.13 Abmelden einer Mannschaft zwischen dem 1.7. und 31.8. 50,00 €
Abmelden einer Mannschaft ab dem 1.9. 100,00 €

17.2.14 Verspätete Benachrichtigung des Klassenleiters und der Gast- 15,00 €
mannschaften

17.2.15 Nicht rechtzeitige Bespielbarkeit der Anlage 8,00 €

17.2.16 Spielabbruch 26,00 €

17.2.17 Mißbräuchliche Verwendung einer Schiedsrichterlizenz 38,00 €
- im Wiederholungsfall 77,00 €

17.2.18 Fälschung eines Spielberichtsbogens 102,00 €

17.2.19 Wird ein/e Spieler/in für den Rest des Spieles des Feldes ver-
wiesen, so ist er/sie für das nächste Spiel der Mannschaft ge-
sperrt.

17.2.20 Fehlende Mannschaftsmeldeliste 5,00 €

17.2.21 Unterlassene oder verspätete Ergebnisdurchsage 15,00 €

17.2.22 Zurückziehen einer Mannschaft von einer Jugend-Saarlandmeisterschaft
einschl. Qualifikationsrunde
Die Abmeldung hat in schriftlicher Form zu erfolgen.
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17.2.22.1 Ab 14 Tage vor der Qualifikation 20,00 €
17.2.22.2 Ab 1 Tag vor der Qualifikation 30,00 €
17.2.22.3 Nach der Qualifikation und bis 28 Tage vor dem Endturnier 20,00 €
17.2.22.4 Ab 28 Tage vor dem Endturnier 50,00 €
17.2.22.5 Ab 14 Tage vor dem Endturnier 75,00 €
17.2.22.6 Ab 1 Tag vor dem Endturnier 100,00 €

17.2.23 Nichtantreten einer Mannschaft ohne Absage
17.2.23.1 zu einem Qualifikationsturnier 75,00 €
17.2.23.2 zu einem Endturnier 150,00 €

17.2.24 Verfrühte Abreise von einer Jugendmeisterschaft 40,00 €
Nach Abschluss einer Meisterschaft müssen alle Mannschaften
komplett zur Siegerehrung anwesend sein.

17.3 Die Ordnungsstrafen werden mit Ordnungsstrafenbescheid bekanntgegeben und
im Amtlichen Nachrichtenorgan des SVV veröffentlicht. Die Strafen werden mit der
Jahresbeitragsabrechnung erhoben und sind auf das angegebene Konto zu
überweisen.

§ 18 Proteste
18.1 Protestgründe, die einer zu Pflichtspielen angetretenen Mannschaft vor oder wäh-

rend des Spieles bekannt werden, sind auf Veranlassung des Kapitäns vom
Schreiber in den Spielberichtsbogen einzutragen und zu unterschreiben, bevor
dieser durch den ersten Schiedsrichter abgeschlossen wird. Protestgründe, die
sich auf die allgemeinen Spielbedingungen erstrecken, können nur eingetragen
werden, wenn sie vor Spielbeginn beim ersten Schiedsrichter angemeldet wurden.
Ohne Eintragung der Protestgründe können diese nicht für Anträge im Sinne der
JSpO herangezogen werden.

18.2 Der Klassenleiter muss die durch die Protesteintragung behaupteten Tatsachen
bei der Wertung berücksichtigen. Voraussetzung dafür ist eine Einzahlung der
Protestgebühr von 10,00 € auf das Konto des SVV innerhalb von 3 auf den
Spieltag folgenden Werktagen, Gleichzeitig ist die Einzahlung der Protestgebühr
dem Klassenleiter nachzuweisen. Wird dem Protest stattgegeben, erfolgt die
Rückzahlung der Protestgebühr.

18.3 Gegen die Entscheidung des Klassenleiters kann innerhalb einer Frist von 7
Werktagen schriftlich ein Antrag auf Entscheidung durch das Verbandsgericht
gestellt werden. Innerhalb dieser Frist ist zudem der Nachweis über die
Einzahlung einer Protestgebühr von 26,00 € zu erbringen. Die Frist wird durch
rechtzeitigen Eingang bei der Geschäftsstelle gewahrt. Daneben werden die
tatsächlich entstehenden Auslagen des Verbandsgerichtes dem unterliegenden
Beteiligten auferlegt. Aufwendungen der beteiligten werden nicht erstattet. Bei
teilweisem Unterliegen, der Rücknahme des Antrages oder der Erledigung der
Hauptsache, sind die Kosten angemessen zu ersetzen.
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§ 19 Inkrafttreten

Diese Jugendspielordnung tritt nach Verabschiedung durch den Verbandstag am 18.04.02 in
Kraft. Sie wurde geändert am 24.03.2006, 14.03.2008, zuletzt am 16.04.2010.


